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Zwischenstaatliche Transfers und ihre Folgen 
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Arzneimittelrabattverträge und Marktstruktur 

 

Dr. Laura Birg 

Mit Einführung selektiver Vertragsinstrumente besteht im 

deutschen Arzneimittelmarkt ein Nebeneinander von zent-

raler Regulierung und dezentralen Verhandlungslösungen.  

Seit dem 1. Januar 2003 haben Krankenkassen die Mög-

lichkeit, nach § 130a (8) SGB V dezentral mit pharmazeuti-

schen Herstellern individuelle Rabatte aushandeln. Gegen-

stand dieser Verträge kann entweder ein einzelner Wirk-

stoff oder das Gesamtsortiment des Herstellers sei. Mit der 

am 1. April 2007 in Kraft getretenen Modifizierung der 

Aut-Idem-Regelung nach § 129 (1) SGB V, welche durch die 

verpflichtende Substitution zu Gunsten rabattierter Arz-

neimittel eine Einflussnahme auf die Absatzmenge erlaubt, 

erhielt diese Neuregelung erst wirtschaftliche Relevanz. 

Krankenkassen können nach § 31 (3) SGB V die Zuzahlung 

halbieren oder aufheben. 

Im August 2012 bestanden laut Pro Generika, dem Bran-

chenverband der Generikahersteller, 17.770 Rabattverträ-

ge zwischen 145 Krankenkassen und 156 Arzneimittelher-

stellern. Ein Großteil der Verträge erstreckt sich auf Gene-

rika. Mittlerweile ist laut IGES-Arzneimittel-Atlas (2012) 

rund jede zweite abgegebene Packung im nicht-

patentgeschützten Markt rabattiert. Die AOK gibt Einspa-

rungen von rund einer Milliarde Euro für das Jahr 2012 an, 

seit 2007 seien ihr insgesamt Einsparungen von 1,6 Milli-

arden Euro erwachsen. Die Information über die Höhe der 

gewährten Rabatte ist allerdings nicht-öffentlich. Die AOK 

gibt an, durchschnittliche Preisnachlässe von etwa 23 % 

des Apothekenabgabepreises bzw. 35 % des Herstellerab-

gabepreises, in Einzelfällen bis zu 90%, erhalten zu haben. 

Die vorrangige Abgabeverpflichtung des Apothekers zu-

gunsten rabattierter Arzneimittel verschafft dem pharma-

zeutischen Hersteller ein temporäres Belieferungsmono-

pol. Damit sind für Hersteller vor allem die Rabattverträge, 

die mit mitgliederstarken Krankenkassen wie den AOKen 

oder den großen Ersatzkassen zustande kommen, attrak-

tiv. Auch aus Sicht der Patienten können Rabattvereinba-

rungen wünschenswert sein: Die Kombination aus Kran-

kenkassen-Wahltarifen und Rabattverträgen ermöglicht 

Wettbewerb im Bereich der Leistungserbringung durch ein 

differenziertes Angebot einzelner Krankenkassen. 

Aus wettbewerbsökonomischer Sicht ist die Bewertung 

der Rabattverträge jedoch uneinheitlich. Einerseits wird 

angeführt, dass öffentliche Ausschreibungen den Wettbe-

werb fördern. Hierbei erfolgt eine zusätzliche Forcierung 

des Wettbewerbs durch die verpflichtende Substitution 

zugunsten rabattierter Arzneimittel. Die Exklusivität der 

Verträge erhöht den Wettbewerbsdruck, da weitere Anbie-

ter ausgeschlossen werden. Insbesondere Kassen mit ho-

hen Mitgliederzahlen sind aus Unternehmenssicht attrak-

tive Vertragspartner und verstärken damit den Wettbe-

werb unter den Anbietern. Andererseits wird eine zuneh-

mende Unternehmenskonzentration auf dem Arzneimit-

telmarkt befürchtet. Der Generikamarkt weist eine Ten-

denz zur Oligopolisierung auf und ist durch die Dominanz 

einiger großer Unternehmen wie die ratiopharm GmbH, 

Hexal AG und die Stada AG gekennzeichnet. Exklusivver-

träge können langfristig wettbewerbsbeschränkend wir-

ken, wenn etablierte Unter-

nehmen Rabatte gewähren, 

um den Markteintritt mögli-

cher Konkurrenten zu ver-

hindern. Es besteht außer-

dem die Gefahr, dass sich 

Krankenkassen absprechen 

und somit niedrigere Preise 

durchsetzen. Auch sind 

wettbewerbsverzerrende 

Effekte möglich, wenn die 

Quersubventionierung be-

sonders günstiger Angebote 

an mitgliederstarke Kran-

kenkassen durch überteuer-

te Angebote an kleine Kassen erfolgt. Hierdurch ergeben 

sich absolute Kostennachteile für kleine Kassen, die ihre 

Wettbewerbsposition schwächen und die Konzentration 

im Bereich der Krankenkassen weiter befördern. 

Empirisch lässt sich tatsächlich im Verlauf der Anwendung 

von Rabattverträgen eine Verschiebung von Marktanteilen 

hin zu größeren Unternehmen beobachten.  

Der Analyse der Auswirkungen von Rabattverträgen auf 

die Marktstruktur liegt ein Modell zugrunde, das monopo-

listischen Wettbewerb zwischen heterogenen Anbietern 

differenzierter Produkte annimmt. Rabattverträge führen 

in einem Markt für verschiedene generischen Versionen 

eines bestimmten Wirkstoffs zu einer sinkenden Anzahl 

von Unternehmen und damit Produktvarianten. Die Anzahl 

der Unternehmen im Markt steigt mit der Anzahl der 

Krankenkassen und mit der Anzahl der Vertragsmöglich-

keiten und sinkt mit der Verhandlungsmacht der einzelnen 

Krankenkasse. Es zeigt sich jedoch, dass die Firmen, die 

den Markt verlassen, vergleichsweise ineffizient sind und 

sich durch relativ hohe Grenzkosten, d. h. eine geringere 

Produktivität auszeichnen. Diese Unternehmen hatten 

zuvor geringere Marktanteile und vergleichsweise hohe 

Preise. Der Marktaustritt dieser Firmen hat also einen 

effizienzsteigernden Effekt und führt zu einem geringeren 

durchschnittlichen Marktpreis.  

Die Wohlfahrtseffekte von Rabattverträgen sind nicht 

eindeutig: Einerseits ergeben sich niedrigere Zuzahlungen 

für alle Konsumenten und niedrigere Arzneimittelausga-

ben für alle Krankenkassen: Sowohl die Marktpreise nicht-

rabattierter Arzneimittel als auch die zwischen Kranken-

kassen und Hersteller ausgehandelten Preise sind niedri-

ger. Dem steht jedoch ein Wohlfahrtsverlust durch den 

Verlust an Produktvarianten gegenüber. Wenn Kranken-

kassen die generischen Varianten als homogene Produkte 

betrachten und die Präferenzen ihrer Versicherten daher 

nicht berücksichtigen, steigen die Opportunitätskosten. 

Auch wenn Rabattverträge – wie befürchtet – zu einem 

Rückgang der Anzahl der Unternehmen auf einem Wirk-

stoffmarkt führen, bleiben die dynamischen Effekte der 

geringeren Anzahl an Herstellern zu klären. 

Dr. Laura Birg, cege 
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